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Appell an alle
Schweizer
Künstler
Durch ein verheerendes Erdbeben
wurde im November 1969 die bosni-
sehe Industriestadt Banja Luka weit-
gehend zerstört. Dem Naturereignis
fiel auch die dortige Kunstgalerie zum
Opfer; mit dem Gebäude wurden die
meisten Kunstwerke vernichtet.
Der Jugoslawische Künstlerverband
hat damals zusammen mit der Kunst-
galerie Banja Luka einen Aufruf an die
Künstler der Welt gerichtet, dem ge-
schädigten Museum durch Über-
lassung von (zeitgenössischen) Wer-
ken einen Neubeginn seiner kulturel-
len Aufgabe zu ermöglichen.
Da dieser Aufruf von den Schweizer
Künstlern bisher unbeachtet blieb,
möchten wir nochmals alle Künstler
zu einer Schenkung für die um ihre
Bestände gebrachte Kunstgalerie er-
muntern.

Diese können an das Eidgenössi-
sehe Departement des Innnern,
Sektion Kunst- und Denkmal-
pflege, Bundeshaus Inselgasse,
3003 Bern, gerichtet werden.

Prix de portrait
Paul-Louis
Weiller 1973
Peinture
Prix fondé par Monsieur Paul-Louis
Weiller, membre de l'Académie des
Beaux-Arts
Sera décerné en 1973à un portrait peint
Concours ouvert aux artistes peintres
vivants de tous pays, sans limite
d'âge
Montant du prix: 20000 fFr.
Pour obtenir le règlement et le bulletin
d'inscription au concours, s'adresser
au secrétariat de l'Académie des
Beaux-Arts, 23, quai de Conti, Paris-
6«.

Protokoll
der GSMBA-Delegierten-
Versammlung vom 10. und
11. Juni 1972 in St. Gallen

Nach der Begrüssung der Delegierten
und Gäste durch Zentralpräsident
W. Moser gedenkt die Versammlung
der Verstorbenen.

Jahresbericht. Der Präsident orien-
tiert über seine Tätigkeit in Zusam-
menarbeit mit dem Zentralvorstand
und berichtet über die Vorbereitungen
für eine neue Zeitschrift «Schweizer
Kunst». Diese Zeitschrift soll in Zu-
sammenarbeit mit den einzelnen Sek-
tionen entstehen, jeder soll daran mit-
helfen. Die erste Nummer wird verteilt.
Im weiteren berichtet er über die Ge-
spräche mit Museen und Konserva-
toren über die Durchführung einer
Schweizer Biennale, die erstmals
während der Junifestwochen 1973 in
Zürich durchgeführt werden könnte.
Jahresrechnung. Sekretär Dr. Krneta
verliest die Rechnung, die sich im
Rahmen des Voranschlages hält. Sie
wurde von den Revisoren geprüft und
in Ordnung befunden.
Budgetentwurf 1972. Für das neue
Monatsheft (Fr. 15000.-) werden die
Mittel nicht genügen. Kollege Zürcher,
Zürich, fragt an, ob hier nicht ein Bei-
trag der Stiftung geleistet werden
könnte. Es wird ihm geantwortet, dass
man über diese Beträge eventuell ver-
fügen könnte. Jahresrechnung und
Budget werden einstimmig angenom-
men.
Jahresbeitrag. Festsetzung des Jah-
resbeitrages, falls der Antrag der
Sektion Neuenburg über eine Statu-
tenänderung nicht angenommen wird.
Der Vorschlag, den gleichen Beitrag
wie 1971 zu erheben, wird einstimmig
angenommen.
Statutenänderungen. Art. 5 und 6,

Mitgliederaufnahme. Der Vorschlag
des Zentralvorstandes wird von Ar-
chitekt Steinbrüchel, Präsident der
Sektion Zürich, erläutert.
Verschiedene Anträge und Voten.
Sektion Zürich: Aufnahme möglichst
direkt durch den Zentralvorstand.
Grosse Einzelausstellung in Museum
oder zweimal erhaltenes Bundessti-
pendium, Biennale und Bundesauf-
träge sollten genügen. Weniger Ge-
rieht halten über andere. Aufnahme
durch Berufung sollte eine besondere
Ehre sein. Auch die Frauen sollten als
Aktive aufgenommen werden können.
Kollege Schwarz, Genf, verliest ein
Schreiben der Präsidentin.
Abänderungsvorschläge der Sektion
Basel (Carl Glatt) zu Art. 5: Der Be-
griff GSMBA erfasse heute nicht mehr
alle Möglichkeiten unserer Mitglieder.
Das Wort Gestalter müsse mitver-
wendet werden. «3 Jahre Niederlas-
sung» sei zu streichen. Ausländer,
die ihre Niederlassung aufgeben, soll-
ten die Mitgliedschaft behalten kön-
nen. (Bedenken wegen Bezahlung der
Beiträge.) Grosse Diskussion um das
Wort Gestalter. (Basel wehrt sich.)
Abstimmung über die ersten drei Zei-
len von Art. 5: Der Vorschlag des
Zentralvorstandes wird angenommen.
Vorschlag Solothurn: «Niederlas-
sung» sei durch «Wohnsitz» zu er-
setzen. Basel zieht darauf seinen An-

trag zurück. Diskussion über Dauer
der Niederlassung (3 Jahre). In der
Abstimmung wird der Antrag auf
3 Jahre und die Bezeichnung «Wohn-
sitz» mit 29 Ja angenommen. Der Pas-
sus «Ausländer behalten die Mitglied-
schaft bei Aufgabe des Wohnsitzes»
wird mit 29: 3 Stimmen gutgeheissen.
Antrag Solothurn: Nur künstlerische
Bewertung bei der Aufnahme neuer
Mitglieder. «In persönlicher Hinsicht»
sei zu streichen. Dieser Antrag unter-
liegt dem Vorschlag des Zentralvor-
Standes mit 11 gegen 27 Stimmen. Der
letzte Abschnitt von Art. 5 wird ein-
stimmig angenommen. Mit der An-
nähme dieses Artikels können nun
auch die Frauen als Aktivmitglieder
aufgenommen werden.
Art. 6, Kandidatenjury. Abänderungs-
Vorschlag Zürich: Der Einreicheter-
min von ca. 10 Tagen sei zu kurz und
auf 30 Tage zu erweitern. Diskussion
über Eingabe und Art der Werke; auch
geeignete Unterlagen sollten zulässig
sein. Die Sektion Aargau will beim al-
den System der Kandidatenjury blei-
ben. Dieser Vorschlag wird in der Ab-
Stimmung abgelehnt. Der Vorschlag
von Basel und der Zusatz von Solo-
thurn werden mit grossem Mehr ange-
nommen.
Absatz 2: Solothurn (Hutter) verlangt
das Prüfungsrecht durch den Zentral-
vorstand. In der Abstimmung wird
dieser Antrag abgelehnt. Der Antrag
der Sektion Zürich, Art. 6 und 7 zu
verbinden, wird angenommen.
Art. 11. Neuenburg schlägt ein neues
System zur Aufteilung des Mitglieder-
beitrages vor. Der Antrag wurde allen
schriftlich verteilt und wird von der
Sektion Neuenburg erläutert. Sekretär
Dr. Krneta erklärt den Schlüssel der
Kostenaufteilung. In der Diskussion
erläutert das Zentralvorstandsmitglied
O. Plattner nochmals in überzeugen-
der Weise Problem und Kostenver-
teiler. Die neue Art der Beitragsfest-
Setzung wird mit grossem Mehr ange-
nommen.
Art. 13. Basel beantragt, bei Aus-
schluss eines Mitgliedes den Begriff
«unbegründet» aufzunehmen. Der An-
trag wird angenommen.
Art. 16 Ziffer 4 wid durch den Vor-
schlag von Neuenburg ersetzt.
Die Artikel 17, 22 und 27, zu denen
keine Anträge vorliegen, werden an-
genommen.
Wahlen. Als Ersatz für das zurücktre-
tende Zentralvorstandsmitglied aus
Genf, Schwarz, werden vier Vor-
Schläge gemacht: Bucher, Genf; An-
denmatten, Waadt; Lüthi, Luzern;
Stöcklin, Basel. Dr. Krneta erläutert
die Zusammensetzung nach Spra-
chen usw. Da Basel schon vertreten
sei, möge es den Vorschlag von E.

Stöcklin zurückziehen. Andenmatten
findet selber, dass er mit der Grün-
dung der Sektion Wallis genügend
beschäftigt sei. Über die verbleiben-
den zwei Vorschläge wird abgestimmt.
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